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Wir haben die Wahl.  
Forderungen des djb an die Parteien 

Die Bundestagswahl und drei Landtagswahlen stehen bevor. Mehr als die Hälfte der Wahlbe-
rechtigten sind Frauen. Doch die Parteien scheinen auf einem Auge blind: Die für die Zukunft 
unserer Gesellschaft elementaren frauenpolitischen Themen spielen im Wahlkampf keine 
große Rolle. Das Grundgesetz fordert den Staat auf, die tatsächliche Durchsetzung der 
Gleichberechtigung von Frauen und Männern zu fördern. Aber wie das Beispiel der Beset-
zung politischer Ämter und aktuell der Listen und Aufstellungen für die Wahlen zeigt, fühlen 
sich die weitgehend vom Staat finanzierten Parteien diesem Verfassungsauftrag überwie-
gend nicht hinreichend verpflichtet. Doch wir Frauen haben die Wahl: Mehr als die Hälfte – 
das bedeutet eine enorme Einflussmöglichkeit auf die Gestaltung zukünftiger Politik. Die 
heute vom Deutschen Juristinnenbund e.V. (djb) veröffentlichten frauenrechtspolitischen 
Forderungen können Prüfmaßstab für die Wahlentscheidung sein.  

Wir fordern von einer Bundesregierung in Zeiten rechtspopulistischer Strömungen vor allem 
eine konsistente und zukunftsweisende Gleichstellungspolitik in allen gesellschaftlichen Be-
reichen. Wir verlangen eine Gleichverteilung von Status, Macht und Einkommen. Frauen 
müssen die realistische Chance haben, gleichberechtigt für die eigenständige Sicherung ihrer 
Existenz, inklusive Alterssicherung zu sorgen. Seit Jahrzehnten haben wir in Deutschland 
hervorragend ausgebildete Frauen, zahlenmäßig inzwischen mehr als Männer. Aber ihre 
Gleichstellung – auch bei bezahlter und unbezahlter Arbeit – lässt weiterhin zu wünschen 
übrig. Weitere legislative Maßnahmen sind unerlässlich. Die Ausdehnung von Quotenrege-
lungen auf alle Führungspositionen, Wahlarbeitszeitgarantien, Entgeltgleichheit, Beseitigung 
von Ehegattensplitting und der Privilegierung von Minijobs sowie beitragsfreier Mitversiche-
rung sind neben Verbesserung der Betreuungsinfrastruktur und weiteren Anreizen für eine 
partnerschaftliche Aufteilung von unbezahlter Arbeit notwendige und effektive Maßnahmen 
für mehr Gleichstellung im Arbeitsleben. Auf EU-Ebene gesetzte Standards in Sachen Ge-
schlechtergleichstellung führen zur Geschlechtergerechtigkeit in Europa, daher gehören Eu-
ropathemen unabdinglich in die Wahlprogramme. Die Umsetzung der Empfehlungen des 
CEDAW-Ausschusses ist konsequent zu verfolgen.  


